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Bundesgesetz  Entwurf
über die Alters- und Hinterlassenenversicherung 
(AHVG) 
(Finanzierung der 13. Altersrente)  
Änderung vom … 

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom …1,  
beschliesst:  

I 

Das Bundesgesetz vom 20. Dezember 19462 über die Alters- und Hinterlassenenver-
sicherung wird wie folgt geändert: 

Art. 103 Bundesbeitrag 
Der Bundesbeitrag beläuft sich auf 19,5 Prozent der jährlichen Ausgaben der Versi-
cherung; davon wird der Beitrag an die Hilflosenentschädigung nach Artikel 102 Ab-
satz 2 abgezogen.  

II 

1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.  

1 BBl … 
2 SR 831.10 

Dieser Text ist eine provisorische Fassung. Massgebend ist die definitive Fassung, 

welche unter www.fedlex.admin.ch veröffentlicht werden wird. 

https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrecht/amtliche-sammlung.html 
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